
Satzung zur 1. Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und 

Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde 

Ostrhauderfehn vom 27.06.2012 

 

Aufgrund des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 

GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Ostrhauderfehn in seiner 

Sitzung am …. folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Änderungen 

 

§ 8 erhält folgende Fassung: 

 

§ 3 

Entschädigung der anderen ehrenamtlich tätigen Personen 

 

Unter gleichzeitiger Abgeltung sämtlicher Auslagen und des Verdienstausfalls erhalten die 

nachstehend aufgeführten ehrenamtlich Tätigen eine monatliche Aufwandsentschädigung in 

folgender Höhe: 

 

a.) Ortsvorsteher:    90,00 Euro 

b.) Büchereileiter:    60,00 Euro 

c.) Plattdeutschbeauftragter:  50,00 Euro 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.03.2021 in Kraft. 

 

 

Ostrhauderfehn, den ….                                                                   Gemeinde Ostrhauderfehn 

                                                                                                                      Der Bürgermeister 


	Beschlußvorschlag

